
Fortbildungsreisen sind wie Dienstreisen zu behandeln! 
 
Folgender Auszug aus dem FMS vom 18.09.2011 zur Reisekostenvergütung für 
Personalratsmitglieder, gilt entsprechend für die Schwerbehindertenvertretungen. 
 
- Reisen zu Schulungsveranstaltungen entsprechen Dienstreisen und nicht Fortbildungsreisen im 
  Sinn des BayRKG (Abschnitt B, Ziffer I, Abschnitt C, Ziffer II.4), 

Vollzug des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes (BayPVG); Rundschreiben 
zur Reisekostenvergütung, zum Sachschadenersatz bei Personalratsreisen 
sowie zur Freistellung von Personalratsmitgliedern 
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